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Anlage 4  

Rücktritt und Antikorruptionsklausel 

1. Die Vertragsparteien erklären, jeglicher Form von Korruption entgegenzuwirken. 

 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich ausdrücklich zur Einhaltung der Gesetze zur 

Unterlassung von Vorteilsgewährung und Bestechung (Korruption). Insbesondere darf der 

Auftragnehmer den Beschäftigten des Auftraggebers (Amtsträger bzw. für den 

öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete) weder unmittelbar noch mittelbar Vorteile im 

Sinne der §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuches (StGB) anbieten, versprechen oder 

gewähren. 

 

Vorteile in diesem Sinne sind alle Zuwendungen, auf die die Beschäftigten des 

Auftraggebers keinen Rechtsanspruch haben und die sie materiell oder immateriell besser 

stellen. Hierzu zählen auch Vorteile, die Dritten (z. B. Angehörigen oder Bekannten) 

zugewendet werden, wenn sie bei der/dem Beschäftigten des Auftraggebers zu einer 

Ersparnis führen und/oder sie/ihn in irgendeiner Weise materiell oder immateriell besser 

stellen. Jeder Anschein einer Beeinflussung der Objektivität der Beschäftigten des 

Auftraggebers ist zu vermeiden. Ausdrücklich sind Einladungen zu nicht ausschließlich 

dienstlichen Veranstaltungen und Feiern zu unterlassen. 

 

Unterauftragnehmer (Subunternehmer) sind vom Auftragnehmer auf die Einhaltung der 

vorgenannten Regelungen vertraglich zu verpflichten. 

 

2. Ausschlussgründe im Sinne der §§ 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) berechtigen den Auftraggeber zum Rücktritt von diesem Vertrag aus wichtigem 

Grund. Ein Rücktritt des Auftraggebers von Vertrag kann daher insbesondere erfolgen, 

wenn 

• durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 

festgestellt wurde, dass der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen zur Zahlung von 

Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist (§ 

123 Abs. 4 Nummer 1 GWB). 

 

• der Auftragnehmer im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere 

Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Auftragnehmers infrage gestellt 

wird. Dabei ist das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person dem 

Auftragnehmer zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des 

Auftragnehmers Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung 

der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in 

leitender Stellung (§ 124 Abs. 1 Nummer 3 GWB). 

 

• der Auftragnehmer in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine 

schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht 

in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln (§ 124 Abs. 1 Nummer 8 

GWB). 

 

3. Ein Ausschlussgrund nach Nummer 2 ist auch die Abgabe von Angeboten, die auf 

wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Sinne von § 298 StGB beruhen, und die 

Beteiligung an unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des GWB, 

insbesondere eine Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von 

Angeboten, über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung 
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(Gewinnbeteiligung oder sonstige Abgaben) und über die Festlegung von 

Preisempfehlungen. 

 

4. Die Möglichkeit der Kündigung dieses Vertrages nach § 133 GWB bleibt unberührt. 

 

5. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle Schäden zu ersetzen, die dem 

Auftraggeber unmittelbar oder mittelbar durch den Rücktritt von diesem Vertrag entstehen. 

Sofern der Auftraggeber keinen höheren Schaden nachweist, hat der Auftragnehmer an 

den Auftraggeber eine Schadensersatzpauschale in Höhe von 5 % der Brutto-

Gesamtauftragssumme dieses Vertrages zu bezahlen. Dem Auftragnehmer bleibt der 

Nachweis vorbehalten, dass der Schaden tatsächlich niedriger ist. Erbringt der 

Auftragnehmer diesen Nachweis, so braucht er nur den nachgewiesenen niedrigeren 

Schaden zu bezahlen. 

 

6. Liegt ein Ausschlussgrund nach § 124 Abs. 1 Nummer 3 GWB vor, weil der Auftragnehmer 

nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, hat der Auftragnehmer an den 

Auftraggeber für jede Verfehlung eine Vertragsstrafe zu zahlen, unabhängig davon, ob 

der Auftraggeber sein Recht auf Rücktritt von diesem Vertrag ausübt oder nicht. 

 

Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt das 50-fache des Wertes der angebotenen, 

versprochenen oder gewährten Geschenke oder sonstigen Vorteile, insgesamt jedoch 

höchstens 5 % der Brutto-Gesamtauftragssumme dieses Vertrages. Weitergehende 

Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Die Vertragsstrafe wird 

auf den Schadensersatz angerechnet. 


